Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Bescheid über eine Aufforderung zur Behebung von Inhaltsmängeln in einer Berufung

Bescheidspruch

Ihre Berufung vom 4. Mai 2010 gegen den Kommunalsteuerbescheid vom 30. April 2010 weist folgende inhaltliche Mängel im Sinne des § 250 Bundesabgabenordnung (BAO) auf: Es fehlt die Begründung. Die angeführten Mängel sind bis zum 31. Mai 2010 (Frist) zu beheben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Anordnung ist gemäß § 244 BAO ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. Sie kann erst in der Berufung gegen den die Angelegenheit abschließenden Bescheid angefochten werden. 

Der Bürgermeister:

............................................

(Name des Bürgermeisters)

Hinweis: Bei Versäumnis der oben angeführten Frist gilt Ihre Berufung als zurückgenommen.

